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Satzung zur Änderung der Studien- und Prüfungsordnung für den 
Diplomstudiengang Mediendesign 

an der Georg-Simon-Ohm-Fachhochschule Nürnberg 
Vom 28. Februar 2006 

 
 
Aufgrund von Art. 6, 72, 81 Abs. 1 und Art. 84 Abs. 2 Satz 3 des Bayerischen Hochschulgesetzes 
(BayHSchG) erlässt die Georg-Simon-Ohm-Fachhochschule Nürnberg folgende Satzung: 
 

      
      
Studienbüro - SB 

Datum 
28.02.2006 

Laufende Nr./ 
Jahrgang 

Seitenzahl Aktenzeichen 

07.2006 1 – 2 6030.17 
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§ 1 

 
Die Studien- und Prüfungsordnung für den Diplomstudiengang Mediendesign an der Georg-Simon-
Ohm-Fachhochschule Nürnberg vom 11. Juli 2003 (KWMBl II 2004 S. 574; BayRS 221041.0556-
WFK) wird wie folgt geändert: 
 
1. In der Anlage wird in Ziff. 5.2.1 in Spalte 2 hinter den Wörtern „Medien- und Kunstgeschichte“ die 

Ziff. „1“ eingefügt und in Spalte 11 der Eintrag „3)“ gestrichen. 
 

2. In der Anlage wird hinter dem Fach mit der lfd. Nr. 5.2.1 folgende neue Zeile eingefügt: 
„5.2.2 / Medien- und Kunstgeschichte 2 /- / 7 / 2 / SU/Ü / SchrP . 90 / m.E. 5.2.1 / - / 1/2 / - /“ 
 

3. In der Anlage wird beim Fach mit der lfd. Nr. 6.6 in der Spalte 4 die Ziff. „5“ durch die Ziff. „6“ er-
setzt. 
 

4. In der Anlage wird beim Fach mit der lfd. Nr. 7.1 in Spalte 2 zwischen den Buchstaben „g“ und „m“ 
der Buchstabe „e“ eingefügt. 
 

5. In der Anlage wird beim Fach mit der lfd. Nr. 10 in der Spalte 8 die Zahl „8“ durch die Zahl „9“ er-
setzt. 
 

6. In der Anlage wird in der Tabelle „Bemerkungen“ bei Ziff. 3) die Zahl „8“ durch die Zahl „9“ ersetzt. 
 

§ 2 
In-Kraft-Treten 

 
 
Diese Satzung tritt mit Wirkung vom 01. Oktober 2005 in Kraft. Ausgenommen davon gilt § 1 Ziff. 2 für 
die Studierenden nicht, die im Wintersemester 2005/06 dem achten Studiensemester zugeordnet sind. 
 
 
Ausgefertigt aufgrund des Beschlusses des Senats der Georg-Simon-Ohm-Fachhochschule Nürnberg vom 20.12.2005 und des 
Genehmigungsschreibens des Bayerischen Staatsministeriums für Wissenschaft, Forschung und Kunst vom 24.01.2006 Nr. 
XI/3-H3444.NÜ.19-11/2 848 

 
 
Nürnberg, 28. Februar 2006 
I. V. 
 
 
 
 
Prof. Dr. Michael Braun 
Prorektor 
 
Diese Satzung wurde am 01.03.2006 in der Hochschule niedergelegt. Die Niederlegung wurde am 01.03.2006 durch Aushang 
in der Hochschule bekannt gegeben. Der Tag der Bekanntmachung ist daher der 01.03.2006. 

 


